
Sich hier ansiedelnde ausländische Unternehmen las
sen oft ihr eigenes Personal einfliegen. Diese Expa t

riates oder Expats besetzen typischerweise Kaderposi tionen, 
sind hervorragend ausgebildet, verdienen gut und bleiben 
unter sich – oft sprachbedingt, da die Firmensprache häufig 
Englisch bleibt. 

Mit dem Englischen bringen die Unternehmen auch ein 
eigenes, häufig angelsächsisches Rechtsverständnis mit. Das 
schweizerische System von zwingendem und dispositivem 
Arbeitsrecht ist ihnen nicht vertraut: Es gilt automatisch das 
dispositive Arbeitsrecht, sofern die Parteien nichts Abwei
chendes vereinbart haben. Deswegen fallen Arbeitsverträge 
schweizerischer Arbeitgeber oft recht knapp aus. Im angel

sächsischen Rechtsraum orientieren sich Vertragsparteien 
dagegen an der Parol Evidence Rule. Nach dieser Regel gilt 
ausschliesslich das schriftlich Vereinbarte. Die Parteien glau
ben, nur dann einen rechtssicheren Vertrag geschlossen zu 
haben, wenn er möglichst alle denkbaren Szenarien regelt. 
Verträge fallen entsprechend detailliert und umfangreich 
aus.

Zudem werden weitschweifige und unspezifische «Boi
lerplates» (Musterklauseln) verwendet. Bei der Übersetzung 
ins Deutsche droht die Gefahr der Abweichung der deut
schen Umschreibung vom wahren rechtlichen Gehalt eng
lischer Rechtsbegriffe. Vor einem Schweizer Arbeitsgericht 
nach Schweizer Arbeitsrecht Verträge epischer Länge zu ver
handeln, die zudem englische Rechtsbegriffe verwenden und 
angelsächsischem Rechtsverständnis folgen, ist eine Heraus
forderung. Drei Beispiele: 
•  Der Vertrag eines Expats sieht vor, Arbeitnehmenden 

könnte bei unangemessenem Verhalten («inappropriate 
behaviour») fristlos gekündigt werden. Als «inappropriate» 
würde spezifisch falsches («wrongful») oder unehrliches 
(«dishonest») Verhalten erachtet. Als Massstab gelte dabei 

Immer mehr ausländische Unternehmen und Konzerne siedeln 
Niederlassungen oder gar ihren Europahauptsitz in der Schweiz 
an – und bringen ihr eigenes Verständnis von Arbeitsrecht mit. 
Auch die bilateralen Verträge mit der EU führen zu kaum vorher-
sehbaren Effekten für Schweizer Arbeitsverträge.

Ausländische Einflüsse 
auf das Schweizer Arbeitsrecht
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Jedem Land sein Rechtssystem.  
Was aber, wenn Expats ihr eigenes Rechts

verständnis in die Schweiz importieren? 
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von WhistleblowerProgrammen aufgrund 
von anonymen Beschwerden interne Geheim
untersuchungen gegen Mitarbeitende zu füh
ren. Diese erfahren erst am Tag ihrer fristlosen 
Kündigung von den Beschwerden und der 
Geheimuntersuchung. Eine konkrete Ausfor
mulierung der Vorwürfe oder die Einsicht in 
das Personaldossier wird verweigert mit dem 
Hinweis, die anonymen Beschwerdeführer 
seien dadurch identifizierbar. Diese nach 

Schweizer Recht inakzeptable Linie wird umso 
strikter verfolgt, wenn heikle Fälle zur Chef
sache erklärt und direkt von der HRZentrale 
im Ausland entschieden werden – natürlich 
nach ausländischem Rechtsverständnis. Die 
fristlos Entlassenen müssten also über das Ar
beitsgericht versuchen, herauszufinden, was 
ihnen von wem konkret und im Einzelnen vor
geworfen wird. 

Vorsicht vor Doppelbezahlungen
Gleichermassen wie ausländische Unternehmen 
ihren Weg in die Schweiz finden, führen Schwei
zer Unternehmen Aufträge im Ausland aus. Er
füllen Schweizer Unternehmen Aufgaben in 

die vernünftige Einschätzung der Arbeitgebe
rin («reasonable opinion of the company»). 
Schlechtestenfalls erweist sich diese vertrag
liche Regelung vor Gericht als gewollte Ein
schränkung zulässiger fristloser Kündigungs
gründe – denn nach dem schweizerischen 
Obligationenrecht können Arbeitsverhältnisse 
generell «aus wichtigen Gründen» fristlos 
aufgelöst werden (Art. 337 OR). Oder das Ge
richt wertet den konkreten Einzelfall tatsäch
lich als unangemessenes Verhalten im Sinne 
des Arbeitsvertrags, sieht aber trotzdem kei
nen wichtigen Grund für eine fristlose Entlas
sung. Die Arbeitgeberin hätte sich in unserem 
Beispiel also wortreich in eine Rechtslage ma
növriert, die ihre eigene Rechtsposition in je
dem Fall höchstens verschlechtern, keinesfalls 
aber verbessern kann. 

•  Die Frage der Zulässigkeit fristloser Kündi
gungen wird noch komplexer, wenn man kul
turelle Aspekte mitberücksichtigt. Nehmen 
wir den Umgang zwischen den Geschlechtern 
oder diskriminierendes Verhalten gegenüber 
Minoritäten. Nach amerikanischem Verständ
nis beispielsweise gelten hier bekanntlich sehr 
strenge gesellschaftliche Regeln. Plötzlich 
wird der Aspekt, wann «ein wichtiger Grund» 
für eine fristlose Kündigung vorliegt, zu einer 
kulturellen Frage.

•  Vielfältigen Anlass für Missverständnisse bie
tet auch das teilweise ausgesprochen gegen
sätzliche Verständnis von Persönlichkeits und 
Datenschutz. Manche ausländische Unterneh
men halten es für unbedenklich, im Rahmen 

einem EUStaat, der das «Urlaubskassensystem» 
kennt, kann es kompliziert werden. «Urlaubs
kassen» verstehen sich als eine Art Sozialversi
cherung und verlangen von Unternehmen, den 
Ferienlohn ihrer Mitarbeiter bei ihnen zu hinter
legen. Diese «Beiträge», mit denen sinngemäss 
der Ferienlohn im Konkursfall des Unterneh
mens sichergestellt werden soll, werden von den 
Urlaubskassen später direkt an die Arbeitnehmer 
ausbezahlt, wenn diese ihre Ferien beziehen. 
Schweizer Unternehmen können folglich im 
Ausland zur Hinterlegung des Ferienlohns ange
halten oder sogar gerichtlich gezwungen wer
den. Nach Erledigung des Auftrags kehren die 
Unternehmen mit ihren Mitarbeitern in die 
Schweiz zurück. Wenn jetzt Arbeitnehmer Feri
en beziehen möchten, sollte der Schweizer Ar
beitgeber – immer nach dem Verständnis der 
EUUrlaubskassen – ihnen den Ferienlohn ver
weigern und sie stattdessen an die ausländischen 
Urlaubskassen verweisen. Dort sollen sie ihren 
Ferienlohn herausverlangen.

Es scheint zumindest fraglich, ob ein 
Schweizer Arbeitsgericht ein Schweizer Unter
nehmen schützen würde, das seinen Mitarbei
tern die Auszahlung ihres Ferienlohns verwei
gert mit dem Hinweis, sie sollen ihren Ferien
lohn – womöglich noch in einer Fremdsprache 
– bei einer ausländischen Behörde beantragen. 
Manches verunsicherte Schweizer Unter
nehmen zahlt deshalb doppelt, nämlich den 
Ferienlohn und die Beiträge an die ausländische 
Urlaubskasse.  ■

Heinz Heller

Arbeit und Recht aktuell

Der Anspruch auf arbeitsrechtliche Lohnfortzahlung sei 
nämlich nicht gegeben, weil die Organspende freiwillig 
und damit gewissermassen verschuldet erfolgt sei. 
Das Verwaltungsgericht kam zum Schluss, dass aufgrund 
der Entstehungsgeschichte der entsprechenden Klausel 
im Transplantationsgesetz der Gesetzgeber den Le
bendspender umfassend gegen die finanziellen Risiken 
einer Spende absichern wollte, um damit die Lebendspen
de zu fördern. Die Einschränkung des Entschädigungsan
spruchs – wozu auch die Subsidiarität zum arbeitsrecht
lichen Anspruch auf Lohnfortzahlung gehört – würde 
dem Sinn und Zweck des Transplantationsgesetzes zuwi
derlaufen. Unabhängig von den konkreten Verhältnissen 
des Spenders, wie beispielsweise unselbständige oder 
selbständige Erwerbstätigkeit, Dauer der Anstellung und 
Dauer der Arbeitsunfähigkeit, seien 100  Prozent des 
Lohns zu entschädigen, entschied das Verwaltungsgericht 
und hiess die Beschwerde deshalb vollumfänglich gut. Ob 
die Arbeitsverhinderung im Sinne des Arbeitsrechts ver
schuldet sei oder nicht, hat das Gericht offengelassen.

Konsequenz für die Praxis
Die Arbeitgeberin war nicht direkt Beteiligte im Prozess, 
aber durch dieses Urteil natürlich mittelbar auch begüns
tigt. Das Urteil ist aus Sicht der Arbeitgeber sehr zu be
grüssen, auf eine Bestätigung dieser Rechtsprechung 
durch das Bundesgericht muss man aber nach wie vor 
warten, da das Urteil nicht angefochten wurde.
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Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern vom  
14. Februar 2013 (200 12 734 KV SCJ7ABE/SEE)

Das Urteil
Der Ehemann von Z. musste sich im Jahr 2011 einer Nie
rentransplantation unterziehen. Z. spendete ihm eine 
Niere und war deshalb selbst während 47 Tagen arbeits
unfähig. Die Arbeitgeberin von Z. verneinte eine Lohn
fortzahlungspflicht ihrerseits. Deshalb stellte Z. ein Ge
such bei der Krankenversicherung ihres Ehemannes um 
Übernahme des erlittenen Lohnausfalles. Die Kranken
versicherung wies das Gesuch mit der Begründung ab,  
die arbeitsrechtliche Lohnfortzahlungspflicht gehe der 
Pflicht des Sozialversicherers zur Entschädigung des Lohn
ausfalles vor. Dagegen erhob Z. Einsprache und anschlies
send Beschwerde.
Gemäss Transplantationsgesetz übernimmt der Versiche
rer neben der Operation, Behandlung von Komplikati
onen etc. auch eine angemessene Entschädigung für den 
Erwerbsausfall oder anderen Aufwand, welcher der spen
denden Person im Zusammenhang mit der Entnahme ent
steht. Die Krankenkasse stellte sich vorliegend aber auf 
den Standpunkt, die Entschädigungspflicht nach Trans
plantationsgesetz sei subsidiär zur Lohnfortzahlungs
pflicht des Arbeitgebers. Damit hätte Z. den Anspruch 
primär gegenüber ihrer Arbeitgeberin geltend machen 
müssen. Z. machte aber ihrerseits geltend, dass sie von 
ihrer Arbeitgeberin keinen Lohnersatz erhalten werde. 

Streit um Lohnausfall nach freiwilliger Organspende

Schweizer Firmen können im Ausland 
zur Hinterlegung des Ferienlohns 
gerichtlich gezwungen werden.
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